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des Jahres das den Schulen zustehende Limit. Der 
Kreisschulrat ist für die richtige Differenzierung die
ser Mittel auf die Schulen verantwortlich.“

§2

§ 8 Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung:

„(1) Cie Bestellunterlagen — gültige Bücherverzeich
nisse, Bestell- und Klassenlisten für die Schulen. Be
stellzettel für die Eltern, Bestellisten für den Volks
buchhandel — sind vom Verlag Volk und Wissen bis 
zum 6. Dezember eines jeden Jahres an die Schulen 
und die Buchhandlungen auszuliefern.

(2) Die Direktoren bzw. Schulleiter reichen die Be- 
stelliste für die Freiexemplare über den Rat des 
Kreises, Abteilung Volksbildung, an den Leipziger 
Kommissions- und Großbuchhandel (LKG) und die 
Bestellisten für die Kaufexemplare ausschließlich an 
die zuständige Buchhandlung ein. Die Buchhandlung 
gibt die Listen der Kaufexemplare an den Leipziger

Kommissions- und Großbuchhandel bis zum 26. Ja
nuar eines jeden Jahres. Das gilt auch für Schul
bücher für den allgemeinbildenden Unterricht an den 
Einrichtungen der Berufsbildung.“

§3
§9 Abs. 1 zweiter Satz erhält folgende Fassung:

„In der Zeit der Bestellaktion (Dezember, Januar, 
Februar bzw. Mai), der Auslieferung und des Schul
buchverkaufs (Juli bis Anfang September) ist eine 
verstärkte Kontrolle der Schulen und des Buchhan
dels durchzuführen.“

§4
Diese Anordnung tritt am 15. September 1967 in 

Kraft.
Berlin, den 5. September 1967

Der Minister 
für Volksbildung
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